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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache 

ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen 

dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 

ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 

Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, 

insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Die fischer Ankerschiene FES mit fischer Spezialschrauben FBC ist ein System bestehend aus 

einer C-förmigen Schiene aus Stahl mit mindestens zwei auf dem Profilrücken unlösbar 

befestigten Ankern und fischer Spezialschrauben.

Die Ankerschiene wird oberflächenbündig einbetoniert. In den Schienen werden fischer 

Spezialschrauben mit entsprechenden Sechskantmuttern und Unterlegscheiben befestigt.

In Anhang A ist die Produktbeschreibung dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 

Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Ankerschiene 

entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde 

liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer der Ankerschiene von mindestens 50 Jahren. 

Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, 

sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produktes im Hinblick auf die 

erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Anker  siehe Anhang C1   , , 

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung 

zwischen Anker und Schiene

 siehe Anhang C1   , , 

- Widerstand gegen Stahlversagen der Schienen-

lippen und Herausziehen der Spezialschraube
 ;  siehe Anhang C1 0

  , ,    , 

- Widerstand gegen Stahlversagen der 

Spezialschraube

 siehe Anhang C10   , 

- Widerstand gegen Stahlversagen durch 

Überschreitung der Biegefestigkeit der Schiene

 siehe Anhang A5    

 siehe Anhang C2   , ,    

- Maximales Montagedrehmoment, um Schaden bei 

der Montage zu vermeiden

 ;  siehe Anhang B4     ,      , 

- Widerstand gegen Herausziehen des Ankers  siehe Anhang C3 and C4   , 

- Widerstand gegen Betonausbruch siehe Anhang B3ℎ   

 ;  siehe Anhang C3 und C4   ,     , 

- Min. Rand-, Achsabstand und min. Bauteildicke, um 

Spalten bei Montage zu vermeiden

 siehe Anhang A5    

 ;  siehe Anhang B3    ℎ   

- Charakteristischer Rand- und Achsabstand gegen 

Spalten unter Last

 ;  siehe Anhang C3 und C4   ,     ,  

- Widerstand gegen lokalen Betonausbruch – 

lastabtragende Fläche des Ankerkopfes

 siehe Anhang A4 ℎ
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Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Querlast

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Widerstand gegen Stahlversagen der 

Spezialschraube unter Querlast ohne Hebelarm

 siehe Anhang C10   , 

- Widerstand gegen Stahlversagen durch Biegung 

der Spezialschraube unter Querlast mit Hebelarm
 siehe Anhang C11 0

  , 

- Widerstand gegen Stahlversagen der 

Schienenlippen, Stahlversagen der Verbindung 

zwischen Anker und Schiene und Stahlversagen 

des Ankers (Querlast senkrecht zur 

Schienenlängsachse)

 ;  ;  ;  0
  , , ,   ,    , , ,     , , , 

siehe Anhang C6 und C7

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung 

zwischen Schienenlippen und Spezialschraube 

(Querlast in Schienenlängsrichtung)

 siehe Anhang C8   , , , 

- Montagebeiwert (Querlast längs)  siehe Anhang C8     

- Widerstand gegen Stahlversagen der Anker 

(Querlast längs)

 siehe Anhang C6 und C7   , , , 

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung 

zwischen Anker und Schiene (Querlast längs)

 siehe Anhang C6 und C7   , , , 

- Widerstand gegen Betonausbruch auf der 

lastabgewandten Seite

 siehe Anhang C8 8

- Widerstand gegen Betonkantenbruch  ;  siehe Anhang C8   ,     , 

Charakteristischer Widerstand 

unter kombinierter Zug- und Querlast

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Ankerschiene  ;  siehe Anhang C9 13  14

- Charakteristische Widerstände für zyklische 

Ermüdungsbeanspruchungen unter Zuglast

- Ermüdungswiderstand gegen Stahlversagen des 

gesamten Systems (stetige oder tri-lineare 

Funktion, Bewertungsverfahren A1, A2)

Leistung nicht bewertet

- Dauerermüdungswiderstand gegen Stahlversagen 

des gesamten Systems (Bewertungsverfahren B)

Leistung nicht bewertet

- Ermüdungswiderstand gegen Stahlversagen des 

gesamten Systems (Lineare Funktion, 

Bewertungsverfahren C)

Leistung nicht bewertet

- Ermüdungswiderstand gegen Betonversagen 

(Exponentialfunktion, Bewertungsverfahren A1, A2)

Leistung nicht bewertet

- Dauerermüdungswiderstand gegen Betonversagen 

(Bewertungsverfahren B)

Leistung nicht bewertet

- Ermüdungswiderstand gegen Betonversagen 

(Lineare Funktion, Bewertungsverfahren C)

Leistung nicht bewertet
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Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand für seismischer 

Beanspruchung

(Leistungskategorie C1)

Widerstand gegen Stahlversagen für seismische 

Beanspruchung unter Zuglast 

(Leistungskategorie C1)

 ;  ;  ;    , , .      , , .    0
  , , .   

    , ,    .  

siehe Anhang C12

 siehe Anhang C14   , .   

Widerstand gegen Stahlversagen unter seismischer 

Beanspruchung für Querlast senkrecht zur 

Schienenlängsachse (Leistungskategorie C1)

 siehe Anhang C14   , .   

 ;  ;   0
  , , , .      , , , .      , , , .   

siehe Anhang C13

Widerstand gegen Stahlversagen unter seismischer 

Querbeanspruchung in Schienenlängsrichtung 

(Leistungskategorie C1)

 ;  ;     , , , .      , , , .      , , , .   

siehe Anhang C13

Charakteristischer Widerstand unter statischer und 

quasi-statischer Zug- und/oder Querlast

Verschiebungen  N0 ;  N∞ siehe Anhang C5

 V,y,0 ;  V,y,∞ ;  V,x,0 ;  V,x,∞

siehe Anhang C9

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1

Feuerwiderstand  siehe Anhang C15   , ,   ;   , , ,  

3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke

Wesentliches Merkmal Leistung

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der 

Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330008-04-0601 gilt folgende 

Rechtsgrundlage: [2000/273/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1



Europäische Technische Bewertung

ETA-18/0862

Seite 6 von 37 | 19. Mai 2025

Z135880.25 8.06.01-120/24

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 

Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung 

der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim 

Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. Mai 2025 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt

Referatsleiterin Müller
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